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Eemeindevorstand.

§ 4.

Der Gemeindevorstand besteht aus dem Gemeindevor¬

steher, welcher den Titel „Bürgermeister" führt, einem

bis höchstens drei Bürgermeisterstellvertretern und aus den

Gemeinderäten.
Die Gesamtzahl der Mitglieder des Gemeindevorstan¬

des darf — den Bürgermeister und feine Stellvertreter
eingerechnet — in den Gemeinden mit 8 Gemeindeaus¬

schußmitgliedern die Zahl drei, in den übrigen den vierten

Teil der Zahl der Mitglieder des Gemeindeausschusses

nicht übersteigen. Innerhalb dieser Grenzen ist die Zahl

der in den einzelnen Gemeinden zu wählenden Bürger¬
meisterstellvertreter und übrigen Vorstandsmitglieder

durch den Gemeindeausschuß zu bestimmen.

A.
Wahlen der Gemeindeausschußmitglieder.

I. Wahleiüterlung.

§ 5.

Die Mitglieder des Gemeindeausschusses werden in
allen Gemeinden auf Grund des allgemeinen, gleichen,

direkten, geheimen Verhältniswahlrechtes ohne Unterschied

des Geschlechtes von der Gesamtheit der Wahlberechtigten

gewählt. Die Wahlberechtigten bilden hiebei einen ein¬

zigen Wahlkörper.
Wahlsprengel.

8 6 .

In Gemeinden, die eine größere räumliche Ausdehnung

haben oder mehr als 500 Wahlberechtigte ausweisen, sind

zur Erleichterung der Wah. Wahlsprengel zu bilden.

Der einzelne Wahlberechtigte hat sein Wahlrecht in
dem Wahlsprengel der Gemeinde auszuüben, wo er seine

Wohnung hat.


	-

